
Der A ngeklagte P. äußerte  sieh dahingehend, daß er 
der M einung w ar, daß von Heidenau au f das Tele
g ram m  hin jem and erscheinen w ird und gem einsam  
Rücksprache über den Posten nehmen würde. E s sei im 
Handel so üblich, daß bei Reklam ationen, überhaupt 
bei de ra rt großen Posten, sich der Versender um  diese 
Sendung küm m ern muß, da ja  durch Reklam ation die 
W are beanstandet wurde. E r äußerte  sich weiter, daß, 
nachdem  der Dr. K. den Bescheid brachte, daß che
mische Bombage vorliege und die gesam te Sendung 
nicht m ehr in den Handel kommen darf, da sie fü r  den 
menschlichen Genuß untauglich sei, er kein besonderes 
V erw erfungsprotokoll von K. forderte, weil ihm der 
Befund vom Tiergesundheitsam t Potsdam  als aus
reichend erschien. Es habe fü r ihn festgestanden, daß 
die gesam te W are n icht m ehr zu verwenden, sondern 
zu verw erfen sei. Beide A ngeklagte hä tten  jedoch noch 
auf Anweisung von Berlin gew artet, weil säm tliche 
Reklam ationen an W aren über das ZAK in Berlin lau t 
Anweisung gehen müssen. Die W are sei deshalb stehen 
geblieben, da von Berlin noch nicht die Anweisung der 
V ernichtung gekom men sei. Im  Mai 1954 kam  dann 
von Berlin der Bescheid, daß die gesam te W are ver
n ichtet werden soll, wenn nicht von Heidenau ein an 
derer Bescheid angekom m en sei.
Diesen Bescheid gab Berlin deshalb, weil sie fest über
zeugt waren, daß nicht nur 5—10 % der W are bom biert 
war, wie es in W irklichkeit der F all w ar, sondern daß 
es sich um den gesam ten Posten von 19 994 Dosen 
handele, da ja  im F eb ruar 1954 von L. und P. dieser 
Bescheid gegeben wurde.
Sie w andten sich dann wegen der V ernichtung der W are 
an den Kreis, wo inzwischen ein Dr. B. als T ierarz t 
eingesetzt worden w ar. Da auch dem B. der Posten  zur 
V ernichtung zu hoch vorkam , und er nicht ganz 
glaubte, daß bei den vielen noch g u t aussehenden Dosen 
eine unsichtbare Bombage vorliegen solle, entnahm  Dr. 
B. A nfang A ugust 1954 der Sendung 12 Dosen und 
schickte sie wiederum nach Potsdam . Von allen 12 Do
sen w urde keine als Bombage bestätig t. Am 30. 8. 1954 
w urden noch einm al 29 Dosen nach Potsdam  übersandt 
und der überraschende Befund von 27 einwandfreien 
und zwei bom bierten Dosen festgestellt.
Am 24. 9. 1954 erhielt das B ezirkshygiene-Institut 
Potsdam , A ußenstelle Klein-Machnow, 40 w eitere Do
sen zur U ntersuchung, wo nu r eine Dose als bom biert 
bezeichnet wurde, die anderen 39 Dosen jedoch keine 
Bombage aufwiesen.
Es wurden daraufhin  3—10 % der W aren auf Bombagen 
geschätzt. Im  Dezember 1954 w urden von dem O bjekt
leiter W egener aus Heidenau aberm als 6 Dosen der 
Sendung entnommen und in der Veterinär-m edizinischen 
U ntersuchungsanstalt Dresden untersucht. Bei der bak
teriologischen U ntersuchung erwies sich der Inhalt als 
keim frei, Geruch und Geschmack w aren n icht schlecht, 
sondern w aren typisch fü r  rum änischen Fisch. Die 
Doseninnenwand zeigte beginnende Korrosionen. E s e r
gab sich aus der U ntersuchung, daß die Dosen gleichen 
A lters waren, n icht m ehr lagerfäh ig  waren, aber als 
vollwertige W are bis Ende des M onats verbraucht w er
den könnten.

Da vom S taatsreservelager Heidenau ein gleicher 
Posten von der selben Sendung ebenfalls im Jan u ar 
nach Cottbus geliefert wurde, und keinerlei B eanstan
dungen an diesem Posten eingingen, w äre es also schon 
fa s t eine Unm öglichkeit gewesen, daß ausgerechnet die 
Sendung, die nach F . kam , 100%ig bom biert gewesen 
sein sollte.
Bei der A nlieferung im Ja n u a r 1954 h a tte  m an eine 
B eurteilung auf Grund des bereits zu erkennenden Ver
falldatum s der Konserven von einem Ja h r  vornehmen 
müssen. Dieses h ä tte  den A ngeklagten in ih rer Stel

lung auf jeden F all zugem utet werden müssen. Es hä tte  
dazu vielleicht einer oder zweier U ntersuchungen von je 
100 Dosen bedurft, w as m an jedoch durchaus als tr a g 
baren P rozentsatz  ansehen kann, wenn m an die Größe 
des O bjekts berücksichtigt. E s w äre dann auf jeden 
F all ein bestim m tes einwandfreies U rteil über eine 
eventuelle V erw erfung gewesen. Eine U nverantw ort
lichkeit w ar jedoch, nur drei Dosen und noch dazu bom
bierte herauszusuchen und auf Grund der U ntauglich
keit dieser Dosen den gesam ten Posten  zu verwerfen. 
Das Gericht is t hier der gleichen A uffassung wie der 
der A nklagevertretung, daß dieses Vorgehen schon fa s t 
an Sabotage grenzt. Obwohl m an den A ngeklagten 
einen regen Schriftverkehr nachweisen kann, haben sie 
sich jedoch über diese Angelegenheit m it einer Leich
tigkeit hinweggesetzt, die m an in ihren Stellungen auf 
keinen F all h ä tte  erw arten  dürfen.
Beide mögen zw ar den besten V orsatz gehabt haben, 
haben jedoch durch eigenen Schlendrian keine Über
sicht m ehr über diesen Posten  gehabt.

In der H auptverhandlung stü tz ten  sie sich beide fa s t 
ausschließlich auf die Aussage des K., von denen sie 
sich jedoch, obwohl schon im M ärz 1954 ein solches von 
Berlin angefordert wurde, kein Protokoll über eine Ver
w erfung aushändigen ließen. Sie negierten  also voll
kommen den S chriftsatz von ih rer nächst höheren 
Dienststelle, indem sie einm al keine P rüfung  der W are 
hinsichtlich au f Bom bage durchführten, um die noch 
brauchbaren Dosen in den Handel zu bringen, und zum 
anderen ließen sie sich nichts schriftliches über die 
Verw erfung geben.
E s w ar nicht richtig, sich nur allein auf den T ierarz t K., 
der allerdings fü r die Konserven dieser A rt zuständig 
war, zu verlassen, sie hä tten  sich auch ein anderes 
chemisches G utachten beschaffen müssen, um  zu einer 
schnelleren K lärung beizutragen. Beide Angeklagte 
haben Erzeugnisse, entgegen dem ordnungsm äßigen 
W irtschaftsablauf, zurückgehalten und sie dadurch 
nicht nur im W erte gem indert, sondern eine völlige U n
brauchbarkeit der W are herbeigeführt. Sie w ußten, daß 
die W are aus dem Ja h re  1953 stam m t und daß Kon
serven höchstens eine L agerfähigkeit von einem Jah r 
aufweisen, wenn es sich um  Fischkonserven handelt. 
Sie wollten aber g a r  n icht diesen P osten  absetzen, da 
dieses m it erheblichen Schw ierigkeiten verbunden ge
wesen w äre. Durch ihre H andlung haben sie sich eines 
Verbrechens gegen unsere W irtschaft schuldig gem acht 
und haben die D urchführung der V olksw irtschaftspläne 
und die ordnungsgem äße V ersorgung der Bevölkerung 
gefährdet.
So haben sie sich eines Verstoßes gegen den § 1 Abs. 1 
Ziffer 3 WStVO schuldig gem acht.
E s w ar den A ngeklagten in der H auptverhandlung nicht 
nachzuweisen, daß sie sich hier bew ußt einer Schä
digung des Volksvermögens schuldig gem acht haben. 
E s ist jedoch auf jeden F all eine bew ußte F ah rlässig 
keit bei beiden A ngeklagten zu verzeichnen, denn sie 
haben auf jeden F all die Folgen, die aus ihren H and
lungen entstanden, als möglich voraussehen müssen. 
Sie hofften jedoch leichtfertig  diese zu verhindern, da 
sie sich, wie sie glaubten, genügend durch einen m ona
telangen Schriftverkehr gesichert hatten . So kam  das 
Gericht zu der Überzeugung, daß es sich hier um  eine 
fahrlässig  begangene T at handelt, die nach dem Abs. 2 
des § 1 WStVO zu ahnden ist. Das Gericht schloß sich 
dem A n trag  des A nklagevertreters an, der fü r jeden 
der beiden A ngeklagten eine G efängnisstrafe von sechs 
M onaten beantragte.
Wenn m an die Schuldfrage bei jedem  der A ngeklagten 
einzeln ansieht, so m uß m an feststellen, daß beiden die 
gleiche Schuld trifft. W ährend der A ngeklagte L. Be
triebsleiter und der A ngeklagte P. H andelsleiter war,
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